
WR 19.2

Verbringen und Mitnahme von Waffen

Verbringen und Mitnahme von Waffen in, durch oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes (§ 29 WaffG)

Mitnahme von Waffen oder Munition

Mitnahme von Waffen oder Munition in 
oder durch den Geltungsbereich des Ge-
setzes
• erlaubnispflichtige Umgangsform
• erfasst sind Waffen und Munition, deren  
 Besitz und Erwerb nach deutschem Recht  
 der Erlaubnis bedarf
• Erteilungsvoraussetzungen wie in § 4 I Nr. 1 
 bis 4 WaffG, d. h.
 - Volljährigkeit
 - Zuverlässigkeit
 - Persönliche Eignung
 - Sachkunde
 - waffenrechtliches Bedürfnis
• Mitnahmeerlaubnis ist nicht zwingend  
 eine Einzelerlaubnis, sie kann für meh- 
 rere Mitnahmevorgänge erteilt werden;  
 zeitliche Begrenzung auf ein Jahr mit  
 Verlängerungsmöglichkeiten

Waffen oder Munition werden mitgenommen, wenn sie vorübergehend auf einer Reise ohne Aufgabe des Besitzes zum Zwecke der Verwendung in 
oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes gebracht werden. Die Aufgabe als Gepäck stellt keinen Besitzwechsel dar (Beispiel: Jagdreise).

Europäischer Feuerwaffenpass 
• Legitimationsnachweis für Schusswaffen  
 und / oder Munition innerhalb der Europä- 
 ischen Union, der dem Antragsteller in  
 dessen Heimat-EU-Staat ausgestellt wer- 
 den muss 
• erforderlich für Reisen in oder durch Staaten 
 der EU, bei denen Waffen mitgenommen  
 werden
• vor der Einreise mit Waffen in einen EU-  
 Staat ist zudem dessen Zustimmung zur  
 Waffeneinfuhr einzuholen
• mitzunehmende Waffen und die dafür  
 bestimmte Munition müssen darin ver- 
 merkt sein 

Erleichterungen für Jäger und Sport-
schützen (§ 32 III WaffG)
• Ein- und Durchreise ohne Erlaubnis:  
 Inhaber eines Europäischen Feuerwaffen- 
 passes können waffenrechtliche Gegen- 
 stände innerhalb von EU-Staaten ohne Er- 
 laubnis mitnehmen. Diese Ausnahme gilt  
 für drei Personengruppen, nämlich Jäger,  
 Sportschützen und Brauchtumsschützen.
• Jäger: erlaubnisfreie Mitnahme von bis zu 
 drei Langwaffen nebst zugehöriger Muni- 
 tion nach Anlage 1 Abschnitt 3 der Kate- 
 gorie C, nachweisliche Mitnahme zum  
 Zwecke der Jagd
• Sportschützen: erlaubnisfreie Mitnahme 
 von bis zu sechs Waffen nebst Munition zur  
 Ausübung des Schießsports (Wettkampf)
• Brauchtumsschützen: erlaubnisfreie Mit- 
 nahme von bis zu drei Einzellader oder Re- 
 petier-Langwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 
 3 der Kategorie C und die dafür bestimmte 
 Munition zur nachweisbaren Teilnahme an  
 Brauchtumsveranstaltungen
• Nachweis, z. B. durch Vorlage einer Ein- 
 ladung

Beachte: Europäischer Feuerwaffenpass 
sowie Beleg für den Grund der Mitnahme 
sind neben Pass oder Personalausweis  
mitzuführen (vgl. § 38 WaffG).


